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Das II. Vatikanische Konzil hat eine umfassende 
Reform des Bußsakraments in die Wege geleitet. 
Dennoch wird seit Jahrzehnten eine Krise der Beichte 
konstatiert, und die Vielfalt der Feierformen von 
Buße und Versöhnung ist – abgesehen von den Buß-
gottesdiensten – kaum bekannt. Ausgehend von 
der histo rischen Ent wicklung des Bußsakraments 
untersucht das vor liegende Werk die entsprechenden 
Konzilsaussagen und deren Rezeption in liturgischen 
Büchern und kirchenamtlichen Dokumenten. Dabei 
zeigt sich, dass nicht zuletzt eine einseitige Rezeption 
und eine unzureichende Di� erenzierung zwischen den 
unterschiedlichen Situationen vergebungsbedür� iger 
Menschen zur Krise des Sakraments beigetragen 
haben. Zudem wird deutlich, dass eine Erneuerung 
des Bußsakraments nur im Zusammenhang mit 
einem erneuerten Bewusstsein für die grundlegende 
Bedeutung der Taufe gelingen kann.
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0 Prolegomena1 

0.1 Hinführung 

„Sie schreiben also über etwas, das es eigentlich gar nicht mehr gibt?τ 


einer „ausg
laufenen Praxisτ und einem „mancherorts …  
   τ     
Reinhard Meßner das bisherige Bußsystem als „tot, nicht wiederbelebbar, nur 
         
rendτ     wie „Das vergessene Sakramentτ
oder „Das ungeliebte Sakramentτ
immer wieder konstatierte „Krise des Bußsakramentesτςς
    s „immer noch deutlicher sichtbarτ 
         


ς


 


       




 
 
            


 
 

         
„Krise des Bußsakramentesτς
  
ς

 
 Die Studienausgabe „Die Feier der Bußeτ wurde im Oktober 1974 veröffen



 

ςein „vergessenes Sakramentτ 


 ς
ςin einer „Zeit offenkundiger Schuldverdrängungτ leben, in 
der Schuld nur noch anerkannt werde, „sofern man ihr Opfer istτ, während man 



„In unserer Zeit vollzieht sich weithin ein lautloser Abschied von Schuld, zumindest von 

 
heit zu leisten und sich bloß nicht bei einem Fehltritt ertappen zu lassen, […]. Gehen wir 

ehr Gestalt annimmt?τ

Er kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass „die Strategien des Verleugnens, des 
           
zeichnen, in unserer Gesellschaft nur bedingt greifen.τ

      

    


 


 


ς
% der Katholiken die Beichte als „eher hilfreichτ 
% als „belastendτ bezeichnet wurde. 25% gaben an, sie bedeute ihnen „wenig, gar 
nichtsτ. Vgl. Schmidtchen: Zwischen Kirche und Gesellschaft, 250. 

 
 
 
   



   auf die „erstaunliche Bereitschaft zum Eingeständnis von 
Schuldτ         


 
   





  







     „τ  
Gemeint ist das Phänomen der öffentlichen „Beichtenτ in 
Talkshows, die sich dank der darin oft zu beobachtenden „Schuldb
kenntnisse vor Millionenτ


„Sind Talkshows die ‚elektronische Inszenierung des Beichtstuhls‘? Haben wir es mit der 

zu tun?τ



„Ei




welt geraten ist, den weder er noch andere überwinden können.τ


           


ς

 
  
ün: „Sorry, du, dumm gelaufen!τ (v.
    „säkularisierte Beic
teτ?
        
     
„Produktion des Selbst im öffentlichen Bekenntnisτ ςς


           
Talkshows als „säkulares Beichtund Bußinstitutτ und weist auf Ähnlichkeiten hin: „In j
Fall sind […] die Elemente der Beichte in ihrer katholischen Form, wenn auch in ve



gelegentlich auch hier deren Ausbleibenτ (Dahlgrün: „Sorry, du, dumm gelaufen!τ, 310).

 
These, dass die Talkshows „das ‚revival‘ eines ehemals kirchlichen Ritualsτ seien: „Die G
ständigen sind keine reuigen Pönitenten, sondern ‚Kandidaten‘ für einen Medienauftritt. Ihr 

Auftrag, die Zuschauerquote zu steigernτ (ders.: „Ich bekenne …τ, 7). 



 





„So grotesk es scheinen mag:


Beichte.τ

          
 


         
       


„Nicht nur die Praxis der jährlichen Osterbeichten, sondern auch die Beichtpraxis der r
ς ς 
 

hat diese zum Teil aufgegeben oder ist auf Zukunft hin unsicher oder unentschlossen.τ

         

       
menhang die „Hinwendung von der Gehorsamsmoral zur Verantwortungsethikτ 
verweist zudem auf die „S
ten Frömmigkeitspraxisτ.      


 
 

           


    

        
        
„nicht mehr seit 1 Jahrτ, „nicht mehr seit 2 Jahrenτ, „zur Zeit nichtτ und „nicht mehrτ). Die 


 
 
ς

       




  



         
   
ςς
von ausgegangen werden, „dass die Menschen früherer Jahrhunderte die Form 
eichte häufiger frequentiert haben als heuteτ.

 




„Es ist nicht leicht, den Verdacht abzuweisen, in der Vergangenheit sei das Sakrament der 


der Kirche vertretene Moral aufrechtzuerhalten.τ

upert Scheule von der Beichte als einem „Instrument 
der Kirche zur Machtausübung über die Gläubigenτ.   

dass die „Krise des Bußsakramentesτ sicher zum Teil auch durch eine „Krise der 
Beichtväterτ



       
           


„Schlange vor dem Beichtstuhl, Knien im engen ‚Kasten‘, Aufzählen der Sünden nach 

ς
vergebenden Gott deutlich erfahren wird.τ


 Vgl. Exeler: Zur gegenwärtigen Situation der Bußpraxis, 21: „Vermutlich ist in der gesa


schen 1910 und 1960.τ Ähnlich auch Koch: Die eine Botschaft von der Versöhnung, 105; 
ς

 
 
 
 
 

ς
 
 



 

       „die Notwendigkeit zu 
  



τ


        

  


„Immer wieder klagen Seelsorger, daß viele ihrer eifrigsten Gläubigen, die nach einem 



ständnis für den eigentlichen Vorgang der Beichte.τ

         
       


„Die eine und einzige Beichtform war nicht mehr imstande, die verschiedenen, komplexen 
Bedürfnisse einer kompliziert gewordenen Christenheit zu befriedigen. […] Die gängige 


        
 

lich zurückgedrängt worden.τ

Vatikanische Konzil hat die „Krise des Bußsakramentesτ, die bereits d
    


        
  


 
 
 
 


vorkonziliare Form des Bußsakramentes, wie Karl Lehmann betont: „



  



         

          „die Tatsache von 

      
τ

       
 
„daß die gegenwärtige Krise des Bußsakramentes eigentlich und im tiefsten eine 
τ

 

chen Schreiben „Umkehr und Versöhnung im Leben der Kircheτ betonen

„Es gibt auch die Beobachtung,    
   
    

erkannt wird. Sie gewinnt dabei nicht selten an Tiefe und Qualität.τ



        

  




re. Hat man hier die Erneuerung trotz aller Bemühungen nicht zu spät angesetzt?τ 


 
 
 
 

    
            
Toronto mit dem Titel „Vor dem Fest die Bußeτ, worin von langen Schlangen vor den über 

            


 
ςς



 





       
        
und ob die Rede von einer „Krise des Bußsakramentesτ angesichts 

 


  

          
      


len, um das „vergessene Sakramentτ wieder zu neuem Leben zu erwecken. 

0.2 Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit 

 der Zeit „ 
Wandlungen durchgemacht […]
         ς   
ςτ
 
     


„Die theologische und pastorale Erneuerung des Bußsakraments muß sich […] dessen U
nicht einfach aus ‚histographischem‘ Wissen

         


       




 Auch Josef Andreas Jungmann betont: „Kein Sa





  




schichtlichen Formen mit sich bringen.τ


      

   
          



            

       
        





 
      



 



          
        


  





   
           
      

 



 

      
 


        



  
          

 





 

        



         

      


0.3 Stand der Forschung 

   
       



  
 
drei Arten der Buße: die Taufe als „erste Bußeτ („paenitentia primaτ), die „
τ(„paenitentia quotidianaτ) und die „zweite Bußeτ für nach der Taufe 


 ς



  



begangene schwere Sünden („paenitentia secundaτ).   







       





          
          
       
        



        






   

 
      


 ς53 („paenitentia primaτ), 70ς83 („paenite

tia quotidianaτ) und 84ςς133 („paenitentia secundaτ). Augustinus unterscheidet 
352 „De utilitate agendae poenitentiaeτ, 
ς
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0.4 Begriffsklärungen 

           


An erster Stelle ist die Bezeichnung „Ordo Paenitentiaeτ zu nennen. Damit 
         
       

 

de); Schick: „Außerhalb des Beichtstuhls dürfen Beichten nur aus gerechtem Grund entgege
genommen werdenτ (zum CIC von 1983); Ohly: Das Motu proprio „Misericordia Deiτ.

         


ς

 
Erste Erfahrungen mit der neuen Bußordnung (1975); Generalabsolution: Ja, aber … 





 

identisch ist, wird der Begriff „Ordo Paenitentiaeτ auch für die Studienausgabe 
„Die Feier der Bußeτ verwendet. Beide Bücher werden auch „Bußordoτ genannt. 
notwendig ist, werden die Begriffe „Editio typicaτ und 
„Studienausgabeτ

Von wesentlicher Bedeutung sind auch die Begriffe „sakramentalτ und „nich
sakramentalτ. Wennvon einer „sakramentalen Formτ die Rede ist, dann ist damit 
         
        
„nichtsakramentale Formenτ

Der Begriff „Bußliturgieτ (auch „Liturgie der Buße und Versöhnungτ
        

on zu unterscheiden ist einerseits der Begriff „Bußpraxisτ, der 
        
„Bußsakramentτ, mit dem nur die sakramentalen Formen gemeint sind. 

Der Begriff „Beichteτ umfasst vom eigentliche    

nym zu „Einzelbeichteτ verwendet, womit das Bußsakrament in seiner klass
         
e Form stellt die „Andachtsbeichteτ dar, womit eine Einzelbeichte gemeint 


„Bußgottesdiensteτ sind eine nichtsakramentale Bußform und somit vom 
         
Begriff „Bußfeiernτ verwendet. 

Die Begriffe „Lossprechungτ bzw. „Absolutionτ bezeichnen eine Verg

  
„Rekonziliationτ, die die Wiederaufnahme schwerer Sünder in die Eucharistieg


„Bußeτ bezeichnet zunächst im engeren Sinn die Bußauflage, die dem Pön
  
 
auch die Bußgottesdienste als „Feiern/Formen der Bußeτ bezeichnet werden 


Der Begriff „Formτ wird hauptsächlich als Synonym zu „Feiergestaltτ bzw. 
„Feierformτ verwendet. Davon zu unterscheiden ist die Verwendung des Begri
fes „Formτ im Zusammenhang mit der scholastischen Sakramententheologie, die 
       „Formτ des 



 



  



Schließlich ist noch auf den Begriff „Tauferneuerungτ einzugehen, der immer 
  
wird. „Tauferneuerungτ darf jedoch nicht im Sinne einer Wiederholung d
    ς    ς  
„Erneuerung des Taufversprechensτ bzw. „Taufgedächtnisτ bevorzugt, die j
doch ebenfalls zu unterscheiden sind: „Erneuerung des Taufversprechensτ bede
   eutes Ablegen des Taufbekenntnisses, während „Taufg
dächtnisτ weiter gefasst ist 




 Vgl. zu den Begriffen „Taufernerneuerungτ und „Taufgedächtnisτ auch  

ς



1 Geschichtliche Entwicklung des 

Bußsakramentes  

   



          

     

     


1.1 Biblische Grundlagen 




 
  


„Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem 
dem ist sie verweigertτ (Joh 20,22f.).



         
ς

  

ς
        

ς
 



  



ς


ςς




„Will man […] die Aussagen von Joh 20.22.23 nicht überziehen, dann wird man in der 

chen Jüngerkreis die grundsätzliche Befähigung der Kirche zur ‚Spendung des Bußsakr
mentes‘ sehen können, ohne jedoch im vierten Evangelium Hinweise auf einen konkreten 
Vollzug der ‚sakramentalen Sündenvergebung‘    […] Über diese grun
ς
türlich offen ist für einen ‚sakramentalen Vollzug‘ ς   
         


plizit von einem ‚Sakrament der Buße‘.τ


ς
         



ner bezeichnet dieses Verfahren als „eine weitgehend institutionalisi 
von Kirchenzuchtτ
          


      
„daß der Entscheidung der Gemei

sche Relevanz zuerkanntτ

  


 
 
 „        

τ
 



 

 
          




1.2 Die Taufe als „paenitentia prima“ 

         




  ς 
     ς     
tauften sollen als neue Menschen leben, „die 
für die Sünde tot sindτ       
        
getauft wurde, „der ist frei geworden von der Sündeτ (Röm 6,7). Alle vor der 


denvergebung hin. So ruft bereits Johannes der Täufer zu „Umkehr und Taufe 
zur Vergebung der Sündenτ (Mk 1,4 par Lk 3,3) auf, und 
: „Kehrt um
τ (


 

     



erwähnt wird ein Bekenntnis im ersten Johannesbrief, wo es heißt: „Wenn wir unsere Sü
   
ns von allem Unrechtτ (1       
 



 ς
 „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Verg

τ) kann auf die Zulassung zur Taufe bzw. auf deren 



 Die Taufe als „paenitentia prima“ 



  



 
       
betont: „Täglich haben die Getauften die Umkehr, die immer neue Hi 
sen.τ
„τ („paenitentia quotidianaτ)
  durch Gebet, Fasten und Almosen, durch den Empfang des „
gebung der Sündenτ vergo


       
 

    




         ς  ς
         
 : „Das Wort ist grundsätzlich gesprochen und dürfte sowohl den 
und Lösegewalt umschließen.τ

              „ 
  
     

            
    
[…] 



sen werden.τ

 
    


  

kirchlichen Rekonziliation und „nicht um die prinzi
bung durch Gottτ ging (Meßner: Feiern der Umkehr und Versöhnung, 19, Anm. 3). Eine 
ausführliche Darstellung der Diskussion über die Möglichkeit einer „zweiten Bußeτ nach 





 


ς

„[E]

    
            
uz und machen ihn zum Gespött.τ

 

einer „zweiten Bußeτ („paenitentia secundaτ) nach der Taufe („paenitentia pr
τ) durch           


1.3 Die kanonische Kirchenbuße als „paenitentia secunda“ 

 „ τ  ς    ς     
„keineswegs ein konstitutiver Bestandteil eines frommen Chri
      
τ    „die gleichsam einen Widerruf des Taufb
kenntnisses darstellenτ

          


 Ähnlich auch in Hebr 10,26f.: „Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die 

           

ner verzehren wird.τ Ein weiterer Beleg für die Unmöglichkeit der Vergebung schwerer 
     

           


 ς
            

          


 
 
ς



 Die kanonische Kirchenbuße als „paenitentia secunda“ 



Die „zweite Bußeτ„
τ

„Ihre Wirkung ist


und geschenkt worden ist: die Befreiung von der Sünde und ein neues Leben.τ



„ ußeτ genannt. Sie     




„Wie der Katechumene war der Büßer, wenn er um Rekonziliation nachsuchte, ein Christ 
…
  … 
  

 

…net.τ

           
    

einer „Exkommunikationsbußeτ, wobei die „Exkommunikationτ 

 
 
 

ς
 

     
ς
ς
           

Bekenntnis als „Initialgeschehenτ für das Bußverfahren bezeichnet werden (Sattler: Lösung 


     
ς114 sowie das Kapitel „Gleichheit und Unterschied von Taufe und Bußeτ 
ςςς

 
              


 



 

 
        


„Der Sünder schließt sich durch seine Tat aus der Gemeinschaft aus; die Gemeinschaft zieht 

     



zu.τ

ς
ς
     
       

die Rekonziliation ekklesiologisch „nicht als Akt, in dem der Sünder von der Sü

en nun wieder ‚Sohnschaft’ zusprichtτ



 
       



„


ßer.τ


ςς
uch „öffentliche Bußeτ genannt. 


 
 
 ς
 
 
 




 
ς



 Die kanonische Kirchenbuße als „paenitentia secunda“ 



„Eingliederung in die Kirche als Siς
 ς    
sondern erfahrbare Wirklichkeit.τ Denn: „Initiation wie Rekonziliation werden im öffentl

durch den Amtsträger vertreten ist.τ


      („pax cum ecclesiaτ 
(„pax 
cum Deoτ)

„Der öffentlich vollzogene und über die ganze Bußzeit realisierte Ausschluß aus der G


söhnung mit Gott.τ


          

     
   
         
Meßner ist jedoch zuzustimmen, dass diese „patoralenτ Gründe zwar 
           



„Die kanonische Kirchenbuße entstand im (vornizänischen) Kontext einer Sozialgestalt der 
         
    
  
            


 

 

ς

 
 
 




 
         ς 





 

     
chenbuße, seine Plausibilität.τ

 
   
         


  
chenbuße wurde in Form einer „Krankenbußeτ   
„wo
cken muß.τ

1.4 Tarifbuße und Einzelbeichte 

        
          
      
          
eines erfahrenen und charismatisch begabten „geistlichen Vatersτ, dem sie regelm
 

„τ
        
ς ς
     



         



 
 ς


          

ς
 
 
 ς
 



  



Diese Praxis des „therapeutischen Beichtgesprächesτ    
       
         
         
        


        


auch „Tarifbußeτ g


      
        

  
„zum eigentlichen Akt der Buße selbst, und 

wurde.τ

         
  

nis führte dazu, dass das Bußsakrament seither auch „τ  





 
   

 
Mönche meist Priester waren, kam es zu einer „Klerikalisierungτ des Beichtgespr
  


 
ς

 
 
 
 
 Das Wort „Beichteτ stammt vom althochdeutschen „bijihtτ, das „feierliche Aussage mit 

pflichtungτ bedeutet (Melzer: Das deutsche Wort Beichte, 37). 



 

   
          


 

   ς     
ς







„
billigτ    


„Weil wir gehört haben, daß in einigen Kirchen Spaniens nicht nach den früheren Vo



schen Form gegeben werden soll.τ

         
   
 
ςς
          


„Jeder Gläubige beiderlei Geschlechts soll, nachdem er in die Jahre der Unterscheidung g
             
 
…

behren.τ


 
 
 
 

ς
 



  



1.5 Die Generalabsolution 

      
         
  




 




   
          

 
  
      




          
          

   , der sog. „Offenen Schuldτ 

        
     

 

ς
 
 
 
 Den Ritus der „Offenen Schuldτ untersucht ausführlich Hei


ς

 
 
 
 


